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1. VORBEMERKUNGEN 

1.1 EU-weite Vergabebekanntmachung 

TenneT, im Folgenden auch der "Auftraggeber" (damit sind die beiden im konkreten 
Vergabeverfahren ausschreibenden Gesellschaften gemeint) ist den Angaben der 
EU-Bekanntmachung zu entnehmen) hat seine Absicht über die Vergabe der gegen-
ständlichen Leistungen EU-weit bekannt gemacht. Auf Grundlage dieser Vergabebe-
kanntmachung werden alle interessierten Wirtschaftsteilnehmer (Interessenten) gem. 
§ 15 Abs. 1 SektVO zur Abgabe eines Teilnahmeantrags aufgefordert. 

1.2 Vergabeverfahren 

Ziel des Vergabeverfahrens ist es die gegenständlichen Leistungen an den geeigne-
ten Wirtschaftsteilnehmer zu vergeben, der auf Basis der veröffentlichten Zuschlags-
kriterien das wirtschaftlichste Angebot abgibt.  

Das Vergabeverfahren erfolgt in Gestalt eines Verhandlungsverfahrens mit vorheri-
gem Teilnahmewettbewerb (vgl. §§ 119 Abs. 5 GWB, 13 Abs. 1, 15 SektVO).  

Der Teilnahmewettbewerb dient zur Ermittlung von geeigneten Wirtschafteilnehmern. 
Nur geeignete Wirtschaftsteilenehmer werden zur Angebotsabgabe aufgefordert.  

 
Der Auftraggeber behält sich eine Zuschlagserteilung auf die Erstangebote ohne Ver-
handlungen vor (§ 15 Abs. 4 SektVO). 

1.3 Fragen zum Vergabeverfahren und zu den Vergabeunterlagen / Erkundigungsoblie-
genheit 

Die Vergabeunterlagen stellt der Auftraggeber über die Online-Vergabeplattform 
Negometrix (www.negometrix.com; im Folgenden „Negometrix“) bereit. Die Datenbe-
reiche dort sind nach den Verfahrensphasen getrennt. 
 
Interessierte Wirtschaftsteilnehmer sind verpflichtet, sich auf Negometrix zu registrie-
ren, um regelmäßig über neue beantwortete Bewerberfragen (Bereich „Fragen und 
Antworten“) sowie Mitteilungen der Auftraggeber informiert zu werden.  

1.4 Vergabeunterlagen 

Zu den Vergabeunterlagen gehören sämtliche Unterlagen, die vom Auftraggeber er-
stellt werden oder auf die er sich bezieht, um Teile des Vergabeverfahrens zu definie-

http://www.negometrix.com/
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ren. Sie umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um interessierten Unterneh-
men eine Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren zu ermöglichen sowie 
die ausgeschriebene Leistung zu definieren und Rahmenbedingungen für die Auf-
tragserfüllung festzulegen.  

Die einzelnen Vergabeunterlagen sind jeweils mit fortlaufenden Seitenzahlen und der 
Gesamtseitenzahl versehen. Die Interessenten haben sich von der Vollständigkeit der 
ihnen überlassenen Unterlagen unverzüglich nach Erhalt zu überzeugen. Bei Unvoll-
ständigkeit der Unterlagen haben sie dies über die Plattform Negometrix mitzuteilen. 

Enthalten die Bekanntmachung oder die Vergabeunterlagen nach Auffassung der In-
teresssenten Unklarheiten, Widersprüche oder verstoßen diese nach Auffassung ei-
nes Interessenten gegen geltendes Recht, so ist der Auftraggeber darauf unverzüg-
lich hinzuweisen. Auf § 160 Abs. 3 GWB wird verwiesen. 

1.5 Garantie, Zusicherung, Gewährleistung 

Der Auftraggeber übernimmt keine Garantien, Zusicherungen oder Gewährleistungen 
für die in den Vergabeunterlagen enthaltenen Informationen. Der Umfang von Garan-
tien, Zusicherungen und Gewährleistungen sowie die sonstigen Rechte und Pflichten 
im Hinblick auf den Gegenstand des Vorhabens sowie etwaige Rechtsfolgen auf-
grund der Verletzung solcher Garantien, Zusicherungen und Gewährleistungen erge-
ben sich ausschließlich aus den als Bestandteil der Vergabeunterlagen überreichten 
Vertragsentwürfen. Durch die Abgabe eines Angebots an den Auftraggeber entstehen 
dem Auftraggeber keinerlei Verpflichtungen. 

1.6 Informationen 

Die zur Verfügung gestellten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewis-
sen zusammengestellt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass nicht sämtliche für 
die Entscheidung des einzelnen Interessenten relevanten Informationen in den 
Vergabeunterlagen enthalten sind. Die Informationen zu dem Vorhaben sind zudem 
nicht dafür bestimmt, eigene Prüfungen des Interessenten bezüglich der wirtschaftli-
chen, technischen und rechtlichen Verhältnisse vollständig zu ersetzen. Die Interes-
senten werden daher ausdrücklich aufgefordert, vor der Abgabe eines Angebots auch 
– soweit ihnen möglich – weitergehende eigene Untersuchungen und Überprüfungen 
der wirtschaftlichen, technischen, finanziellen und rechtlichen Situation und Anforde-
rungen für die zu vergebenden Leistungen vorzunehmen. 
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1.7 Losaufteilung 

Der Beschaffungsgegenstand ist in zwei Lose aufgeteilt.  Jedes Los umfasst die Her-
stellung eines eigenständigen, in sich abgeschlossenen AC-Netzanbindungssytems: 

Los 1: Schlüsselfertige Neuerrichtung eines AC-Netzanbindungssystems zum 
Anschluss des Offshore Windparks Kaskasi II an die HGÜ-Seestation HelWin 
beta.  

Los 2: Schlüsselfertige Neuerrichtung eines AC-Netzanbindungssystems zum 
Anschluss des Offshore Windparks Gode Wind 3 an die HGÜ-Seestation 
DolWin kapa. 

Weitere Details sind den Angaben der EU-Bekanntmachung zu entnehmen.  

1.8 Sprache 

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Der gesamte Schriftverkehr seitens des Auftrag-
gebers wird in deutscher Sprache erfolgen. Der Auftraggeber behält sich das Recht 
vor, englische Fassungen der Unterlagen zur Information bereitzustellen. Die Teil-
nehmer haben hierauf aber keinen Anspruch. Im Falle eines Widerspruchs oder Un-
klarheiten, bleibt die deutsche Fassung maßgeblich. 

Sämtliche Unterlagen des Bewerbers oder des Bieters sind in deutscher oder optional 
in englischer Sprache abzufassen. Die Kommentierung des Projektvertrags muss je-
doch zwingend in Deutsch erfolgen. Für Angaben und Nachweise, die nicht in deut-
scher oder englischer Sprache gefasst sind (z.B. Bescheinigungen ausländischer Be-
hörden), sind neben Kopien der fremdsprachigen Originale auch beglaubigte Über-
setzungen in Deutsch oder Englisch beizufügen. 

Die Verhandlungssprache ist deutsch. Der Auftraggeber behält sich jedoch vor, bei 
Bedarf Erklärungen in englischer Sprache abzugeben. Daraus entsteht jedoch kein 
Anspruch des Teilnehmers auf eine Kommunikation in englischer Sprache. Dies gilt 
insbesondere für die eigentlichen Bieter- und Verhandlungsgespräche. 

1.9 Begriffsklarstellung für die Bezeichnung von Wirtschaftsteilnehmern im Rahmen des 
Vergabeverfahrens 

- Wirtschaftsteilnehmer: Ein Unternehmen oder ein Konsortium als Zusammen-
schluss mehrerer Unternehmen 
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- Interessent: Ein Wirtschaftsteilnehmer, der gegenüber dem Auftraggeber Inte-
resse an der Ausschreibungsteilnahme signalisiert hat.  

- Bewerber: Ein Interessent, der am Teilnahmewettbewerb zur Ausschreibung teil-
nimmt und einen Teilnahmeantrag fristgerecht einreicht.  

- Bieter: Ein Bewerber, der sich im Zuge des Teilnahmewettbewerbs als geeignet 
herausgestellt hat und eine Aufforderung zur Angebotsabgabe erhält.  

- Auftragnehmer: Der oder die Bieter, der/die sich mit der Abgabe des wirtschaft-
lichsten Angebots gegen seine Mitbewerber durchsetzen konnte und den Zu-
schlag im Rahmen dieses Vergabeverfahrens erhalten hat.  

- Konsortium: Ein Konsortium ist der Zusammenschluss mehrerer Unternehmen. 
Ein Konsortium wird wie ein Einzelbewerber behandelt (§ 50 Abs. 2 SektVO). So-
fern in den Vergabeunterlagen Bewerber angesprochen sind, ist damit jeweils 
auch die gemeinschaftliche Beteiligungsform eines Konsortiums gemeint. Rege-
lungen, die spezifisch ein Konsortium betreffen, verwenden insoweit ausschließ-
lich die Bezeichnungen "Bewerber- oder Bietergemeinschaft“ oder "Konsortium".  

- Konsortialführer: Das alleine vertretungsberechtigte Mitglied des Konsortiums. 
Das Konsortium hat einen bevollmächtigten Vertreter (Konsortialführer) für den 
Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu benennen. Der bevollmächtig-
te Vertreter steht dem Auftraggeber in diesem Vergabeverfahren und nach einer 
eventuellen Bezuschlagung als Ansprechpartner der Bewerbergemeinschaft zur 
Verfügung und vertritt das Konsortium allein. Ein Wechsel des Konsortialführers 
wird nur ausnahmsweise akzeptiert. 

- Bewerbergemeinschaft: Siehe Konsortium 

- Bietergemeinschaft: Siehe Konsortium 

- Vertreter der Bewerber-/Bietergemeinschaft: Siehe Konsortialführer 

1.10 Aufhebung des Verfahrens 

Eine eventuelle Aufhebung der Ausschreibung gemäß § 57 SektVO (ganz oder teil-
weise) wird den Bietern unverzüglich in Textform mitgeteilt. 
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1.11 Eignungskriterien 

Die Kriterien zur Teilnahme an der Ausschreibung, welche im Rahmen des Teilnah-
mewettbewerbs zu erfüllen sind, sind in den Ziffern III.1.1 bis III.1.3 der EU-
Bekanntmachung angegeben. Ebenfalls sind diese in Negometrix im Fragebogen 
zum Teilnahmewettbewerb zu finden.  

1.12 Bewerber- / Bietergemeinschaften 

Die Bildung von Bewerber-/Bietergemeinschaften ist zulässig. Bewerber-
/Bietergemeinschaften haben bereits im Teilnahmewettbewerb anzugeben, welches 
Mitglied vertretungsberechtigt ist, einschließlich der Berechtigung einen für alle Mit-
glieder verbindlichen Teilnahmeantrag und ein für alle Mitglieder verbindliches Ange-
bot abzugeben (vgl. III.1 der Auftragsbekanntmachung). Die Mitglieder der Bewerber-
/Bietergemeinschaft haften für die Übernahme der vertraglichen Pflichten als Ge-
samtschuldner (siehe hierzu Formblatt Anlage 5). 

Die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung muss für jedes Mitglied einer Be-
werber-/Bietergemeinschaft mittels Formblatt Anlage 2 und das Nichtvorliegen der 
Ausschlussgründe aus § 123 und § 124 GWB mittels Formblatt Anlage 3 individuell 
nachgewiesen werden. Für die übrigen Eignungskriterien (Anlagen A6 und A11) 
kommt es auf die Bewerbergemeinschaft insgesamt an. Insofern füllt jedes Mitglied 
die Anlagen A6 und A11 nur insoweit aus, wie es für ihn zutrifft. Soweit auf die Eig-
nung eines Dritten zurückgegriffen wird, ist zusätzlich Anlage A10 ("Erklärung bei Be-
rufung auf die Eignung Dritter“ – Wirtschaftlich/Finanziell) und oder Anlage 12 („Erklä-
rung bei Berufung auf die Eignung Dritter“ – Technisch) einzureichen. 

Änderungen im Bestand einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind dem AG vorab mit-
zuteilen und bedürfen ihrer schriftlichen Zustimmung. Auf Verlangen des AG ist von 
der jeweiligen Bewerber-/Bietergemeinschaft nachzuweisen, dass die Bewerber-
/Bietergemeinschaft auch nach der Änderung über die erforderliche Eignung im Sinne 
von III.1. der Auftragsbekanntmachung verfügt. 

1.13 Einsatz von Nachunternehmern  

Der Einsatz von Nachunternehmern ist zulässig.  

Insoweit sich der Bewerber im Rahmen der Eignungsprüfung auf die Kapazitäten von 
Drittunternehmen stützt, wird überprüft, ob das Drittunternehmen, deren Kapazitäten 
der Bewerber in Anspruch nehmen möchte, die entsprechenden Eignungskriterien er-
füllt und ob Ausschlussgründe vorliegen. Erfüllt das Drittunternehmen die entspre-
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chenden Eignungskriterien nicht vollständig oder liegt ein zwingender Ausschluss-
grund vor, muss der Bewerber dieses Unternehmen ersetzen. Der Auftraggeber be-
hält sich vor, die Ersetzung des Drittunternehmens zu verlangen, wenn ein fakultati-
ver Ausschlussgrund vorliegt. Hierfür wird dem Bewerber eine angemessene Frist 
gesetzt. Es wird verlangt, dass der Bewerber und das Drittunternehmen gemeinsam 
für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe gemäß § 
47 Abs. 3 SektVO haften. 

Der Bieter hat die bei Angebotslegung bekannten Nachunternehmer in seinem Ange-
bot zu benennen sowie Art und Umfang der an sie zu vergebenden Leistungen deut-
lich zu machen. Der Bieter hat vor Zuschlagserteilung zudem einen geeigneten 
Nachweis (Verpflichtungserklärung des Nachunternehmers, Formblatt Anlage 12) 
darüber zu erbringen, dass ihm die benannten Nachunternehmer und/oder dritten 
Personen zum Zwecke der Erbringung der verfahrensgegenständlichen Leistungen 
tatsächlich zur Verfügung stehen. 

Die vorgenannten Nachweispflichten gelten bei einer Nachnominierung oder einem 
Austausch des Nachunternehmers während des Vergabeverfahrens auch für den 
neuen Nachunternehmer. 

1.14 Zuschlagskriterien 

Die Zuschlagskriterien werden direkt auf der frei zugänglichen Hauptseite von Nego-
metrix bekannt gegeben / stehen dort zum Download bereit. 

 

2. KOMMUNIKATION MIT DEM AUFTRAGGEBER 

2.1 Allgemeine Kommunikationsregeln 

Der Auftraggeber hat seine Absicht über die Vergabe der gegenständlichen Leistun-
gen EU-weit bekannt gemacht und die Ausschreibung öffentlich zugänglich im TED 
(Tenders Electronic Daily), der Online-Version des „Supplement zum Amtsblatt der 
Europäischen Union" für das europäische öffentliche Auftragswesen, sowie auf der 
Ausschreibungsplattform Negometrix veröffentlicht.  

Für den Zugang zur EU-Bekanntmachung und den weiterführenden Vergabeunterla-
gen ist gem. § 9 Abs. 3 S. 2 SektVO eine Registrierung nicht erforderlich.  

Der Auftraggeber macht gemäß § 9 Abs. 3 S. 1 SektVO von dem eingeräumten 
Recht Gebrauch, die interessierten Wirtschaftsteilnehmer zu verpflichten vor dem 
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Zugriff auf die vollständigen Vergabeunterlagen zwei Geheimhaltungsvereinbarung 
(NDA) zu unterzeichnen. Hierfür lädt der Interessent, die auf der Hauptseite der 
Ausschreibung in Negometrix bereitgestellten NDAs herunter und übermittelt diese 
unterschrieben per E-Mail an die in Negometrix benannte Kontaktperson. 

Bitte beachten Sie dabei: Durch die Beteiligung zweier unterschiedlicher Auftrag-
geber / zweier unterschiedlicher TenneT-Beteiligungsgesellschaften ist es notwen-
dig zwei Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen.  

Nach Erhalt der unterschriebenen NDAs und einer Plausibilitätsprüfung durch 
den Auftraggeber erhält der Interessent vollständigen Zugang zu den weiterfüh-
renden Vergabeunterlagen.  

Die weitere Kommunikation zwischen Interessent und Auftraggeber hat anschlie-
ßend ausschließlich über Negometrix zu erfolgen. 

2.2 Rückfragen 

(a) Frist für Rückfragen und Auskunftsverlangen 

Etwaige Rückfragen oder der Wunsch nach zusätzlichen Auskünften sind aus-
schließlich über Negometrix im Bereich „Frage und Antwort“ einzureichen (Kommu-
nikation per Telefon, Fax und E-Mail sind unzulässig). Der späteste Zeitpunkt für den 
Eingang dieser Rückfragen oder das Verlangen nach weiteren Auskünften ist unter 
„Planung“ in Negometrix veröffentlicht. 

(b) Beantwortung von Bewerberfragen und sonstige Mitteilungen des Auftragge-
bers 

Sowohl Fragen als auch Antworten werden, soweit sie aus Sicht des Auftraggebers 
wichtige Informationen enthalten, gleichzeitig allen Bewerbern in anonymisierter Form 
via Negometrix zur Verfügung gestellt.  

 

3. DER TEILNAHMEWETTBEWERB 

3.1 Ablauf des Teilnahmewettbewerbs 

Der Teilnahmewettbewerb läuft wie folgt ab: 

(a) Erstellung und Einreichung des Teilnahmeantrags 

Interessenten werden gebeten, auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen, insbesondere den Teilnahmekriterien, einen Teilnahmeantrag zu erar-
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beiten und diesen form- und fristgerecht beim Auftraggeber über die Plattform Nego-
metrix einzureichen. Postalische sowie auch digitale Einsendungen sind nicht statt-
haft und können zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen. Mit dem 
Teilnahmeantrag sind die vom Auftraggeber geforderten Informationen für die Prü-
fung ihrer Eignung einzureichen. Dies beinhaltet die ausgefüllten Formblätter zum 
Eignungsnachweis (Anlagen 1 bis 12, soweit zutreffend) sowie gegebenenfalls weite-
re Unterlagen zum Nachweis der Eignung entsprechend den Vorgaben des Auftrag-
gebers. 

Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs erfolgt eine generelle Eignungsprüfung der 
Interessenten, d.h. die Prüfung erfolgt unabhängig von der unter Ziffer 1.7 beschrie-
benen Losaufteilung. Eine erfolgreiche Qualifikation im Rahmen des Teilnahmewett-
bewerbs berechtigt daher zur Angebotsabgabe für alle etwaigen Lose. Erst im Rah-
men der Angebotslegung ist durch den Bewerber klar hervorzuheben, für welche Lo-
se er sich bewirbt. 

(b) Öffnung der Teilnahmeanträge 

Die Öffnung der Teilnahmeanträge aller Bewerber erfolgt nach Ablauf der 
Teilnahmeantragsfrist. Bewerber sind zur Öffnung der Teilnahmeanträge nicht 
zugelassen. 

3.2 Abgabefrist und zeitlicher Rahmen des Teilnahmewettbewerbs 

Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig über Negometrix eingegangen sein. Die Frist 
ist der Planung in Negometrix zu entnehmen (siehe Teilnahmeantragsfrist / Ende 
Vorauswahlphase). Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. 

Teilnahmeanträge, die verspätet eingehen, werden vom weiteren Verfahren ausge-
schlossen, es sei denn, der verspätete Eingang ist durch Umstände verursacht wor-
den, die nicht vom Bewerber zu vertreten sind. Derartige Gründe sind vom Bewerber 
glaubhaft zu machen. Im Fall von technischen Problemen kann der Bewerber den 
Negometrix Helpdesk konsultieren.  

3.3 Form des Teilnahmeantrags 

Der Teilnahmeantrag muss mit allen geforderten Angaben und Nachweisen in elekt-
ronischer Form über Negometrix im Fragebogen „Teilnahmewettbewerb“ eingereicht 
werden.  
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3.4 Ablauf der Eignungsprüfung 

Die Eignungsprüfung der Bewerber erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: 

(i) Formale Prüfung der Teilnahmeanträge 

Der Auftraggeber prüft zunächst die fristgemäße Einreichung, die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Teilnahmeanträge.  

(1) Ausschluss von Teilnahmeanträgen 

Ausgeschlossen werden Teilnahmeanträge von Bewerbern,  

• die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei 
denn, der Bewerber hat dies nicht zu vertreten 

• die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen 
enthalten oder die Mindestkriterien,  

(2) Nachforderungsvorbehalt 

Der Auftraggeber kann die Bewerber unter Einhaltung der 
Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffor-
dern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbe-
zogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, 
Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu 
vervollständigen oder zu korrigieren (§ 51 Abs. 2 SektVO).  

Die Unterlagen sind vom Bewerber nach Aufforderung durch den 
Auftraggeber innerhalb einer festzulegenden angemessenen Frist 
vorzulegen.  

Ein Anspruch der Bewerber auf eine Nachforderung von Unterla-
gen besteht nicht. Teilnahmeanträge, die nicht die geforderten be-
ziehungsweise bei Ausübung der vorgenannten Möglichkeit nicht 
die nachgeforderten Unterlagen enthalten, werden ausgeschlos-
sen.  

(ii) Inhaltliche Prüfung der Teilnahmeanträge 

Nach der formalen Prüfung der Teilnahmeanträge prüft der Auftragge-
ber die Eignung der Bewerber für die ausgeschriebenen Leistungen, 
§§ 142, 122 GWB i.V.m. § 46 Abs. 2 SektVO. Der Auftraggeber bewer-
tet auf Grundlage der vorgelegten Eignungsnachweise, ob der Bewer-
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ber voraussichtlich fähig ist, die ausgeschriebenen Leistungen zu er-
bringen. Ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. 
Die Prüfung der Eignung erfolgt unter Berücksichtigung sämtlicher vom 
Bewerber eingereichter Unterlagen. Bewerber, die nach dem Ergebnis 
dieser Prüfung als unzuverlässig gelten oder die Anforderungen an die 
Eignung nicht erfüllen, werden vom weiteren Verfahren ausgeschlos-
sen. 

Der Auftraggeber kann Bewerber auffordern, die eingereichten Unter-
lagen zu erläutern. 

Eintragungen des Bewerbers müssen klar und eindeutig sein. Der Be-
werber trägt das Risiko unklarer und nicht eindeutiger Eintragungen. 
Der Bewerber hat keinen Anspruch darauf, dass unklare oder nicht 
eindeutige Eintragungen durch den Auftraggeber aufgeklärt werden. 
Änderungen des Bewerbers an seinen Eintragungen haben zweifelsfrei 
zu sein.  

(iii) Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

Der Auftraggeber fordert anschließend die geeigneten Bewerber auf 
ein Erstangebot einzureichen.  

 

4. DAS VERHANDLUNGSVERFAHREN 

4.1 Aufforderung zur Angebotsabgabe 

Die Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt an alle geeigneten Bewerber, die sich 
erfolgreich für die Teilnahme an der Ausschreibung qualifiziert haben.  

Im Rahmen dieser Ausschreibung erhalten die Bieter einen unverbindlichen Vor-
schlag eines möglichen Projektvertrages (ggfs. nebst Anhängen und / oder Anne-
xen). Die Bieter sind aufgefordert, diesen Entwurf im Änderungsmodus umfassend 
hinsichtlich aller für Sie relevanten Punkte – insbesondere zu den Haftungs- und Frei-
stellungsklauseln im weitesten Sinne (einschließlich aller Regelungen über Vertrags-
strafen und pauschalierten Schadensersatz), zu allen Regelungen zur Stellung von 
Bürgschaften sowie allen sonstigen Haupt- und wesentlichen Vertragspflichten Ihres 
Hauses – zu überarbeiten und hierzu insbesondere auch alle von Ihnen gewünschten 
bzw. für nötig gehaltenen eigenen alternativen Textvorschläge einzufügen (Mark Up).  
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Sie (wie alle Bieter) haben die Möglichkeit, alternativ zu dem beigefügten Vertrags-
entwurf und allen seinen Bestimmungen eigens unterbreitete Textvorschläge zu ver-
handeln.  

 Auch wenn auf obiger Grundlage nach Auffassung des Auftraggebers der beigefügte 
Vertragsentwurf von vornherein keine AGB im Sinne von § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB 
enthalten kann, wird höchst vorsorglich darauf hingewiesen, dass bereits jetzt ein 
möglicherweise gesetzesfremder Kern aller Vertragsbestimmungen ernsthaft zur Dis-
position der Bieter gestellt wird. Den Bietern wird damit Gestaltungsfreiheit zur Wah-
rung eigener Interesse eingeräumt und zwar mit der realen Möglichkeit, die inhaltliche 
Ausgestaltung der Vertragsbedingungen beeinflussen zu können. 

 Die Vertragsverhandlungen werden gleichfalls so geführt, dass auch dann weiterhin 
ein möglicherweise gesetzesfremder Kern aller Vertragsklauseln ernsthaft zur Dispo-
sition der Bieter gestellt bleibt. Die Bieter können (und sollen) auch im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen Ihre Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen 
wahrnehmen und die inhaltliche Ausgestaltung aller Vertragsbedingungen des jewei-
ligen beigefügten Vorschlags eines Projektvertrages sowie Instandhaltungsvertrages 
beeinflussen. 

 Der Auftraggeber weist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des OLG 
Celle (Urteil vom 18.1.2018 - 11 U 121/17) hin. Danach kann sich ein Bieter in einem 
etwaigen – späteren – zivilrechtlichen Prozess nicht auf das Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und eine ggfs. damit verbundene Unwirksamkeit vertraglicher 
Klauseln berufen, wenn die vermeintliche AGB-Widrigkeit der einzelnen Klauseln 
nicht bereits im Vergabeverfahren gerügt wurde. Aus Gründen der Transparenz und 
Gleichbehandlung behält sich der Auftraggeber diesbezüglich vor, eine preisliche An-
gebotsaufklärung vor Zuschlagserteilung durchzuführen, um sicherzustellen, dass al-
le Bieter sich an die getroffenen Verhandlungsergebnisse gebunden fühlen und die 
jeweiligen Angebotspreise damit im Wettbewerb vergleichbar sind. 

4.2 Informations- und Klärungsgespräche vor Ablauf der Angebotsfrist 

Im Rahmen von komplexen Ausschreibungsgegenständen kann der Auftraggeber 
Bieter vor Angebotsabgabe zu Klärungsgesprächen oder Vorort-Begehungen einla-
den, um die Angebotsqualität zu erhöhen und die geforderten Inhalte näher zu erläu-
tern. 

4.3 Übermittlung der Angebotspreise 

Für die Übermittlung der Angebotspreise ist ausschließlich das in den Vergabeunter-
lagen enthaltene Dokument k_Annex_09_Preisblatt zu verwenden. Das Preisblatt ist 
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ausschließlich und je Los im Funktionsfeld „Preislisten“ innerhalb Negometrix hochzu-
laden. Das Preisblatt ist sowohl im Excel- als auch unterschrieben im PDF-Format 
hochzuladen. Darüber hinaus ist der Gesamtpreis je Los in Negometrix im entspre-
chenden Eingabefeld des Funktionsfeldes „Preisliste“ einzutragen. 

Der Auftragnehmer kann einen Preisnachlass anbieten für den Fall, dass er bei bei-
den Losen der wirtschaftlichste Bieter ist. 
 

4.4 Formelle Prüfung der Angebote 

Das Angebot muss alle formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen erfüllen, um 
anschließend anhand der veröffentlichten Zuschlagskriterien bewertet zu werden.  

Im Rahmen der formellen Prüfung werden insbesondere ausgeschlossen: 

- Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der 
Bieter hat dies nicht zu vertreten, 

- Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nach-
weise enthalten, 

- Angebote, die nicht die geforderten Preisangaben enthalten, es sei denn, es han-
delt sich nur um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamt-
preis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht 
beeinträchtigen, 

- Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zwei-
felsfrei sind, 

- Angebote, in denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen 
vorgenommen worden sind, soweit nicht ausdrücklich zugelassen, 

- Angebote, die nicht zugelassene Nebenangebote darstellen. 

Eine Nachforderung nach Maßgabe des § 51 SektVO bleibt vorbehalten. 

4.5 Bindefrist 

Sofern in der EU-Bekanntmachung eine Bindefrist für die Angebote angegeben wor-
den ist, ist diese maßgeblich. Andernfalls wird die Bindefrist in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe bekanntgegeben oder in den Verhandlungen vereinbart.  
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4.6 Direktbezuschlagung 

Der Auftraggeber behält sich eine Zuschlagserteilung auf die Erst- bzw. Initialangebo-
te anhand des bekannt gemachten Bewertungsverfahrens ohne Verhandlungen vor 
(§ 15 Abs. 4 SektVO).  

4.7 Ablauf des Verhandlungsverfahrens  

Der Auftraggeber behält sich vor, von den Bietern, die form- und fristgerecht Angebo-
te via Negometrix eingereicht haben und deren Angebote nicht aus anderen Gründen 
ausgeschlossen werden, anhand des bekannt gemachten Bewertungsverfahrens drei 
bis fünf Angebote pro Los auszuwählen, über die verhandelt wird. Die nicht berück-
sichtigten Bieter werden in Textform darüber informiert, dass sie zumindest vorläufig 
nicht die nächste Verfahrensstufe erreicht haben. In jedem Fall behält sich der Auf-
traggeber das Recht vor, zu jeder Zeit bei Vorliegen sachlicher Gründe mit den zu-
nächst nicht berücksichtigten Bietern in Verhandlungen einzutreten. 

Mit den ausgewählten Verhandlungspartnern werden Gespräche geführt, in denen 
der Auftraggeber mit den Verhandlungspartnern jeweils einzeln den Inhalt ihrer An-
gebote bespricht, wie die Bedürfnisse des Auftraggebers am besten erfüllt werden 
können. Der Auftragsinhalt und die Auftragsbedingungen werden so lange bespro-
chen, bis klar ist, wie die Leistung ganz konkret beschaffen sein soll und zu welchen 
Konditionen der Bieter diese liefert. Ggfs. wird der Auftraggeber mehrere Verhand-
lungsrunden durchführen. Vor diesem Hintergrund behält sich der Auftraggeber vor, 
die Vergabeunterlagen fortzuentwickeln und bestimmte (ursprünglich verhandelbare) 
Inhalte für alle Bieter als eine unverhandelbare Mindestbedingung zu erklären. 

Ein Anspruch auf Verhandlungen besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, ein 
Erstangebot auch ohne Eintritt in Verhandlungen (vgl. § 15 Abs. 4 SektVO) zu bezu-
schlagen (siehe Ziffer 3.5). Wenn der Auftraggeber zu Verhandlungen einlädt gilt: Ei-
ne sukzessive Verringerung der Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, kann in 
jeder Phase der Verhandlungen erfolgen. Eine Verringerung der Zahl der Angebote, 
über die verhandelt wird, erfolgt stets auf Basis einer Bewertung anhand der bekannt 
gemachten Zuschlagskriterien. Die Verringerung wird zudem in der Form einer Zu-
rückstellung unter dem Vorbehalt erfolgen, wieder in den Kreis der Verhandlungs-
partner nachzurücken. 



Verfahrensleitfaden:  
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Teilnahmewettbewerb 
gem. § 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 SektVO 

 

 

Seite 17 von 21 

Der Auftraggeber wird nach Abschluss der Verhandlungsphase die Angebote, auf 
Grundlage der bekanntgemachten Zuschlagskriterien bewerten, und je Los das wirt-
schaftlichste Angebot auswählen.  

Nach Abschluss der Angebotswertung wird der Auftraggeber allen nicht berücksich-
tigten Bietern die Zuschlagsentscheidung und den Namen des (ggfs. der) Auftrag-
nehmer mitteilen. Zudem wird der Auftraggeber über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses informieren. Der Vertrag wird frühestens 15 Kalendertage nach 
Absendung dieser Mitteilung geschlossen. Erfolgt die Mitteilung per Fax oder auf 
elektronischem Weg, wird der Vertrag frühestens 10 Kalendertage nach Absendung 
der Mitteilung geschlossen. Die Frist beginnt am Tag nach Absendung der Mitteilung; 
auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter kommt es nicht an. 

4.8 Abgabefrist des Angebots und zeitlicher Rahmen des Verhandlungsverfahrens 

Es gilt grundsätzlich die in Negometrix veröffentlichte Planung. Weitere Fristen und 
Termine können darüber hinaus in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder in den 
Verhandlungen festgelegt werden. Zu spät eingereichte Angebote werden vom weite-
ren Vergabeverfahren ausgeschlossen. Der Bieter kann sein Angebot nur bis zum 
Ablauf der festgesetzten Frist ändern oder zurückziehen. 

4.9 Nebenangebote 

Die Einreichung von Nebenangeboten ist grundsätzlich ausgeschlossen.  

5. Zeitlicher Rahmen des Vergabeverfahrens 

Es gelten die in der EU-Bekanntmachung genannten Termine. Im Übrigen wird auf 
die in Negometrix veröffentlichte Planung verwiesen.  

Der Auftraggeber behält sich vor, diesen Zeitplan im Verlauf des Verfahrens abzuän-
dern, insbesondere die vorgesehenen Fristen zu verlängern, soweit sich das für einen 
ordnungsgemäßen Verfahrensablauf als notwendig erweist. 

6. HINWEISE ZUM VERGABEVERFAHREN 

6.1 Keine Kostenerstattung 

Eine Vergütung oder Kostenerstattung für die Teilnahme am Vergabeverfahren bzw. 
die Erstellung von Teilnahmeantrag und Angebot ist ausgeschlossen. 

6.2 Gewährleistung des Wettbewerbs 
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Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigun-
gen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Ein-
schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind 
nach § 1 GWB verboten. Dieses Verhalten kann gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB zum 
Ausschluss vom Vergabeverfahren führen. 

Die Bewerber haben insbesondere zu beachten, dass eine mehrfache Beteiligung an 
dieser Ausschreibung nur zulässig ist, soweit den Grundsätzen des Geheimwettbe-
werbs durch den Bewerber mit geeigneten Mitteln Rechnung getragen wird. Der Be-
werber hat den Auftraggeber über die Mehrfachbeteiligung vorab zu informieren und 
dessen Einwilligung einzuholen. Die Einhaltung der Grundsätze des Geheimwettbe-
werbs sind auf Verlangen gegenüber den AG nachzuweisen. 

 

7. VERTRAULICHKEIT  

7.1 Verschwiegenheitsverpflichtung 

Die Bieter sind verpflichtet, alle mit dem Vergabeverfahren erlangten Informationen 
vertraulich zu behandeln. Diese Vergabeunterlagen und ihre Anlagen sowie die darin 
enthaltenen Informationen und alle weiteren vom Auftraggeber zur Verfügung gestell-
ten Informationen sind von den Bietern auch nach dem Abschluss des Verfahrens 
vertraulich zu behandeln, soweit sie nicht öffentlich zugänglich oder bekannt sind o-
der ohne Mitwirkung der Bieter bekannt werden. Die Ausschreibungsunterlagen blei-
ben inhaltlich Eigentum des Auftraggebers. Sie dürfen ausschließlich für die Zwecke 
dieses Vergabeverfahrens verwendet werden.  

Die Vergabeunterlagen dürfen von den Bietern nicht an Dritte unbefugt weitergege-
ben werden. Von dem Weitergabeverbot ausgenommen sind lediglich Berater und 
Unterauftragnehmer der Bieter, wenn diese nachweislich zur Wahrung der Vertrau-
lichkeit in derselben Weise und demselben Umfang verpflichtet worden sind.  

Sofern ein Teilnehmer kein Angebot abgibt, hat er die erhaltenen Vergabeunterlagen 
unverzüglich zu vernichten bzw. zu löschen. 

Eine eventuell vom Anbieter unterzeichnete Vertraulichkeitserklärung (NDA) bleibt 
von den Regelungen dieser Ziffer unberührt.  

7.2 Urheberrecht und Kennzeichnung von Geheimnissen 
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Das Urheberrecht der Bieter an den eingereichten Unterlagen wird gewahrt. Die ein-
gereichten Angebote verbleiben beim Auftraggeber. Beabsichtigt der Bieter, Angaben 
aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechts zu verwer-
ten, hat er hierauf im Angebot hinzuweisen. Gleiches gilt, falls am Angebot Schutz-
rechte bestehen oder bei der Erstellung oder Verwendung des Angebots Schutzrech-
te Dritter verwendet wurden. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung 
des Bieters, Angebote ganz oder in Teilen zu veröffentlichen oder Informationen über 
deren Inhalte an nicht mit der Prüfung und Auswahl befasste Dritte weiterzuleiten. 

Die Bieter werden aufgefordert, diejenigen Teile ihrer Angebote, die Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, auf jeder betreffenden Seite deutlich 
als vertraulich zu kennzeichnen. 

7.3 Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Im Rahmen des Vergabeverfahrens erbetene personenbezogene Angaben werden 
zum Zwecke der Durchführung des Vergabeverfahrens gespeichert und verarbeitet. 
Aus diesem Grund sind ggfs. Auftragsdatenverarbeitungs-Verträge zwischen den 
Parteien abzuschließen. Sofern dem nicht ausdrücklich widersprochen wird, werden 
die Kontaktdaten auch für den Zweck der zukünftigen Geschäftsanbahnung gespei-
chert und verarbeitet.  

 

8. VORBEHALTE  

Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen der Auftraggeber in den Vergabe-
unterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. In diesem 
Zusammenhang behalten sich die Auftraggeber vor, die Bewerber dahingehend zu 
prüfen, ob diese ein berechtigtes Interesse an der Auftragsausführung darlegen kön-
nen. 

Die Vergabe des Auftrages steht für den Auftraggeber unter dem Vorbehalt, dass ei-
ne vollständige Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung vorhanden bzw. intern 
gesichert ist. Für die Finanzierung des Auftrages behält sich der Auftraggeber ver-
schiedene Möglichkeiten vor. 

Die Vergabe des Auftrages steht unter dem Vorbehalt, dass die Investitionsmaßnah-
men aus rechtlicher/regulatorischer oder technischer Sicht notwendig sind, bzw. unter 
dem Vorbehalt einer Änderung der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung in Bezug auf 
den Leistungsgegenstand geltenden rechtlichen/regulatorischen oder technischen 
Rahmenbedingungen. 
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Die endgültige Entscheidung zugunsten des Abschlusses des zu vergebenden  Auf-
trags steht bis zum Abschluss der Vertragsverhandlungen unter Gremienvorbehalt 
des Auftraggebers. 

 

9. RÜGEOBLIEGENHEIT UND NACHPRÜFUNGSVERFAHREN 

9.1 Rügeobliegenheit und Frist für die Einlegung eines Nachprüfungsverfahrens 

Rügen wegen erkannter Verstöße gegen Vergabevorschriften sind gegenüber der un-
ter Ziffer 2 genannten Kontaktstelle innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen zu 
erheben (vgl. § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GWB).  

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 
sind, müssen bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewer-
bung gegenüber dem Auftraggeber über die unter Ziffer 2 genannten Kontaktstelle 
gerügt werden, § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GWB. 

Ergänzend wird auf § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB hingewiesen. Hiernach ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung der Auftraggeber vergangen sind, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen. 

9.2 Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren 

Regierung von Mittelfranken 

Vergabekammer Nordbayern 

Postfach 606 

91511 Ansbach 

Vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de  

 

10. ANLAGENÜBERSICHT  

Die aufgeführten Anlagen finden Sie neben der Ablage in Negometrix (unter „Frage-
bögen“ -> „Teilnahmewettbewerb“) auch direkt als Anlage im diesem pdf-Dokument.   

Formblatt Anlage 1 „Angaben zum Bewerber/zum Mitglied der Bewerbergemein-
schaft / des Konsortiums“ 
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Formblatt Anlage 2 „Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung“, Ziffer III.1.1) 
der EU-Bekanntmachung (Handelsregisterauszug) 

Formblatt Anlage 3 „Erklärung zu Ausschlussgründen sowie zu Maßnahmen der 
Selbstreinigung und Wiederherstellung der Zuverlässigkeit“ 

Formblatt Anlage 4 „Erklärung bzw. Auflistung der aus Sicht des Bewerbers vor-
handenen Kerngewerke, bei denen beabsichtigt wird, Subunternehmer einzusetzen“ 

Formblatt Anlage 5 „Bewerbergemeinschaft / Konsortium“ 

Formblatt Anlage 6 „Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“, Ziffer III.1.2) 
der EU-Bekanntmachung - Jahresumsätze 

Formblatt Anlage 7 „Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“, Ziffer III.1.2) 
der EU-Bekanntmachung - Insolvenz 

Formblatt Anlage 8 „Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“, Ziffer III.1.2) 
der EU-Bekanntmachung - Liquidation 

Formblatt Anlage 9 „Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“, Ziffer III.1.2) 
der EU-Bekanntmachung - Versicherung 

Formblatt Anlage 10  „Erklärung bei Berufung auf die Eignung Dritter (Eignungsleihe 
im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit)“, Ziffer III.1.2) der 
EU-Bekanntmachung  

Formblatt Anlage 11 „Technische und berufliche Leistungsfähigkeit“, Ziffer III.1.3) 
der EU-Bekanntmachung – Referenzen  

Formblatt Anlage 12 „Erklärung bei Berufung auf die Eignung Dritter (Eignungsleihe) 
im Rahmen der technischen Leistungsfähigkeit“, Ziffer III.1.3) der EU-
Bekanntmachung 
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Formblatt Anlage 10



Erklärung bei Berufung auf die Eignung Dritter 

(Eignungsleihe) im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit – Ziffer III.1.2)



[bookmark: _GoBack](sofern zutreffend vom jeweiligen Subunternehmer / Dritten auszufüllen und 

zu unterzeichnen)





1.	Genaue Bezeichnung des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft:

		     





2.	Genaue Bezeichnung des Dritten (Unternehmen, Adresse, Ansprechpartner und dessen 
Kontaktdaten):

		     





3.	Genaue Bezeichnung und Beschreibung der vom Dritten zu erbringenden Leistungen und zur Verfügung zu stellenden Mittel (falls erforderlich: Abgrenzung zu anderen Leistungsteilen):

		     





Sehr geehrte Damen und Herren,

das Unternehmen       beruft sich in seinem Teilnahmeantrag auf unsere Eignung.

Wir erklären, dass wir dem o.g. Unternehmen im Fall der Auftragserteilung die für die Leistungserbringung erforderlichen Mittel unseres Unternehmens zur Verfügung stellen.

Unsere Eignung weisen wir nach Maßgabe der EU-Bekanntmachung Ziffer III.1.2 nach. (Die Nachweise werden an den entsprechenden Stellen im Negometrix hochgeladen). 

Darüber hinaus weisen wir die Befähigung zur Berufsausübung nach, in dem die Bedingungen der Punkte 2 und 3 der Ziffer III.1.1 nachweisen (Auszug aus dem Handelsregister oder Vergleichbar (nicht älter als 3 Monate) und Eigenerklärung zu Ausschlussgründen gem. §§123, 124 GWB). Die entsprechenden Nachweise laden wir im Negometrix an den entsprechenden Stellen hoch in den Fragebögen hoch. 









Wir erklären im Übrigen, im Umfang der Eignungsleihe (bezogen auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit) gemeinsam mit dem Bewerber bzw. der Bewerbergemeinschaft für die Auftragsausführung zu haften, § 47 Abs. 3 SektVO.

     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)

		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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[bookmark: _GoBack]Formblatt Anlage 11 


Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
(Ziffer III.1.3) der EU-Bekanntmachung)

(vom Bewerber bzw. jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft sowie Dritten, 
auf deren Fähigkeiten sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft zum 
Nachweis seiner oder ihrer Leistungsfähigkeit und Fachkunde stützen möchte, 
abzugeben, sofern zutreffend)



		Name des Bewerbers/

		     



		des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft/

		     



		des Dritten 

		     



		Anschrift:

		     







Referenzen

[bookmark: Text19]Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit beziehen wir uns auf insgesamt    vergleichbare Auftrags- oder Projektreferenzen, auf die wir im Folgenden sowie in dem zu diesem Dokument zusätzlich in Negometrix hochgeladenen Anlangen  eingehen.

(Hinweis: Bei mehr als drei Referenzen kann für die vierte und jede weitere Referenz die Seite 4 dieses Dokuments – auch mehrfach – verwendet werden. Dabei ist eine durchlaufende Nummerierung dieser weiteren Referenzen vorzunehmen.) 



Mindestanforderungen:

Die Mindestanforderungen sind in der EU-Bekanntmachung unter Ziffer III.1.3 aufgeführt. 




		Referenz Nr. 1



		Auftraggeber (Adresse, Ansprechpartner, Telefon):

     

     

     

     



		Zeitraum (von – bis):      

		Dauer des Betriebs:      



		Auftragswert:       Euro (netto)

		Schlussrechnungswert:       Euro (netto)



		Hauptleistungsinhalte:

     

     

     







		Referenz Nr. 2



		Auftraggeber (Adresse, Ansprechpartner, Telefon):

     

     

     

     



		Zeitraum (von – bis):      

		Dauer des Betriebs:      



		Auftragswert:       Euro (netto)

		Schlussrechnungswert:       Euro (netto)



		Hauptleistungsinhalte:

     

     

     








		Referenz Nr. 3



		Auftraggeber (Adresse, Ansprechpartner, Telefon):

     

     

     

     



		Zeitraum (von – bis):      

		Dauer des Betriebs:      



		Auftragswert:       Euro (netto)

		Schlussrechnungswert:       Euro (netto)



		Hauptleistungsinhalte:

     

     

     







		Referenz Nr.   



		Auftraggeber (Adresse, Ansprechpartner, Telefon):

     

     

     

     



		Zeitraum (von – bis):      

		Dauer des Betriebs:      



		Auftragswert:       Euro (netto)

		Schlussrechnungswert:       Euro (netto)



		Hauptleistungsinhalte:

     

     

     





     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)

		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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Formblatt Anlage 12



Erklärung bei Berufung auf die Eignung Dritter (Eignungsleihe)

im Rahmen der technischen Leistungsfähigkeit - Ziffer III.1.3



(sofern zutreffend vom jeweiligen Subunternehmer / Dritten auszufüllen und 

[bookmark: _GoBack]zu unterzeichnen)





1.	Genaue Bezeichnung des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft:

		     





2.	Genaue Bezeichnung des Subunternehmers/ des Dritten (Unternehmen, Adresse, Ansprechpartner und dessen Kontaktdaten):

		 





3.	Genaue Bezeichnung und Beschreibung der vom Subunternehmer zu erbringenden Leistungen und zur Verfügung zu stellenden Mittel (falls erforderlich: Abgrenzung zu anderen Leistungsteilen):

		     







Sehr geehrte Damen und Herren,

das Unternehmen  Name des Bewerbers  beruft sich in seinem Teilnahmeantrag auf unsere Eignung im Rahmen der technischen Leistungsfähigkeit.

Wir erklären, dass wir dem o.g. Unternehmen im Fall der Auftragserteilung die für die Leistungserbringung erforderlichen Mittel unseres Unternehmens als Subunternehmer des Bewerbers zur Verfügung stellen.

Unsere Eignung weisen wir nach Maßgabe der EU-Bekanntmachung nach.

Die Eigenerklärung, dass Ausschlussgründe gem. §§123, 124 GWB nicht vorliegen, haben wir ebenfalls ausgestellt. Diese wird an der entsprechenden Stelle im Fragebogen in Negometrix hochgeladen.

     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)

		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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Formblatt Anlage 1

Angaben zum Bewerber/
zum Mitglied der Bewerbergemeinschaft / des Konsortiums

(vom jedem Bewerber bzw. sofern zutreffend von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft / des Konsortiums sowie von Dritten, auf deren wirtschaftlich und oder finanzielle Eignung sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft beruft, abzugeben)




[bookmark: _GoBack]Angaben zum Bewerber/ zum Mitglied der Bewerbergemeinschaft / des Konsortiums / Dritten bzw. Geber der Eignungsleihe



		Name

		     



		Ggf. gesetzliche Vertreter 

		     



		Straße 

		     



		Ort

		     



		Land

		     



		Internetadresse

		     



		Ansprechpartner

		     



		Telefon

		     



		Telefax

		     



		E-Mail

		     









     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







___________________________________
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Formblatt Anlage 2



Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,  
Ziffer III.1.1) der EU-Bekanntmachung



(vom jedem Bewerber bzw. sofern zutreffend von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft / des Konsortiums sowie von Dritten, auf deren wirtschaftlich und oder finanzielle Eignung sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft beruft, abzugeben)

[bookmark: _GoBack]


1. 	Berufs- oder Handelsregister



		Name des Bewerbers/

		[bookmark: Text5]     



		des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft[footnoteRef:1]*)/ [1: *) Bei einer Bewerbergemeinschaft muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft dieses Dokument separat ausfüllen und seine individuelle Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung nachweisen.] 


		     



		des Dritten 

		     



		Anschrift:

		     







Der entsprechende Handelsregisterauszug ist neben diesem Formblatt hochzuladen. 



Sofern das Unternehmen nicht im Berufs- oder Handelsregister eingetragen ist, sind die nachstehenden Erklärungen abzugeben.

2. 	Alternativer Nachweis der erlaubten Berufsausübung

☐ 	Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Eintragung im Berufs- oder Handelsregister unseres Sitzstaates verpflichtet sind. Wir haben die Rechtsform einer / eines      .

☐	Ich weise / Wir weisen die erlaubte Berufsausübung wie folgt nach:

		     







☐ 	Zum Nachweis beziehen wir uns auf die beigefügte Anlage.



     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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Formblatt Anlage 3



Erklärung zu Ausschlussgründen sowie zu Maßnahmen der Selbstreinigung und Wiederherstellung der Zuverlässigkeit


(vom jedem Bewerber bzw. sofern zutreffend von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft / des Konsortiums sowie von Dritten, auf deren wirtschaftlich und oder finanzielle Eignung sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft beruft, abzugeben)

[bookmark: _GoBack]


1. Erklärung zu Ausschlussgründen

Hinweis des Auftraggebers: An dem Auftrag interessierte Wirtschaftsteilnehmer haben sich zum Vorliegen von Ausschlussgründen zu erklären. Es sind folgende vergaberechtliche Ausschussregelungen zu beachten: 

- 	§ 123 GWB (s. Anhang 1)

- 	§ 124 GWB (s. Anhang 2)

Ich erkläre / Wir erklären, dass

☐ 	keiner der in den vorstehend genannten Regelungen enthaltenen Ausschlussgründe auf mich / auf uns zutrifft.

☐ 	folgende in den vorstehend genannten Regelungen enthaltenen Ausschlussgründe auf uns zutreffen: 

     

     

     

     

Diese Angaben sind vollständig; im Übrigen treffen die in den oben genannten Regelungen enthaltenen Ausschlussgründe nicht auf mich / auf uns zu.

2. 	Erklärung zu Maßnahmen der Selbstreinigung und Wiederherstellung der Zuverlässigkeit

☐ 	Ich habe / Wir haben Maßnahmen zur Selbstreinigung oder zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit gemäß §125 GWB vorgenommen. Weitere Einzelheiten legen wir innerhalb des hochgeladenen Dokuments dar. 



3. 	Erklärung zu Selbstreinigungsmaßnahmen bei Verstoß gegen Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

☐ 	Ich habe / Wir haben Selbstreinigungsmaßnahmen vorgenommen. Weitere Einzelheiten legen wir innerhalb des hochgeladenen Dokuments dar. 



Weitere Informationen können den nachfolgenden Anhängen entnommen werden. 



     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







_________________________





































Anhang 1

§ 123 GWB Zwingende Ausschlussgründe

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

1.	§ 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

2.	§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

3.	§ 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

4.	§ 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

5.	§ 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

6.	§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

7.	§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

8.	den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),

9.	Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

10.	den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 

1.	das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder

2.	die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können.

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt.




Anhang 2

§ 124 GWB Fakultative Ausschlussgründe

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 

1. 	das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

2. 	das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,

3. 	das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,

4. 	der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

5. 	ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,

6. 	eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,

7. 	das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,

8. 	das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder





9. 	das Unternehmen 

a) 	versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen,

b) 	versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

c) 	fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt.
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[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]Erklärung bzw. Auflistung der aus Sicht des Bewerbers vorhandenen Kerngewerke, bei denen beabsichtigt wird, Subunternehmer einzusetzen (Unterauftragsvergabe).




Es wird beabsichtigt folgende Kerngewerke / Hauptleistungen als Unteraufträge an Subunternehmer zu vergeben. 

		Kerngewerk / Leistungsbestandteil 

		Subunternehmer 

(soweit Nennung bereits möglich ist)



		     

		     



		     

		     



		     

		     



		     

		     



		     

		     



		     

		     



		     

		     





Für den Fall, dass die Tabelle nicht ausreichend sein sollte, kann die Liste in einer separaten Tabelle fortgesetzt werden.



     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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Bewerbergemeinschaft / Konsortium


(auszufüllen und zu unterzeichnen von jedem Mitglied des Konsortiums,

 sofern zutreffend)






Erklärung Bewerbergemeinschaft



Wir, die nachstehend aufgeführten Wirtschaftsteilnehmer, beteiligen uns am Vergabeverfahren als Bewerbergemeinschaft.

Mitglied 	     

Mitglied 	     

Mitglied 	     

Mitglied 	     

Mitglied 	     



Bevollmächtigter Vertreter:	

Name: 			      

Anschrift: 		     

				     

				     



Wir erklären, dass

- 	der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- 	alle Mitglieder im Fall der Auftragserteilung als Gesamtschuldner haften und

- 	die Bewerbergemeinschaft nicht wettbewerbsbeschränkend im Sinne des § 1 GWB ist.





Die Aufteilung der Leistungsbereiche innerhalb unserer Bewerbergemeinschaft lautet wie folgt:

		Nr.

		Name des Mitglieds der 

Bewerbergemeinschaft

		Leistungsbereich(e)



		1

		     

		     



		2

		     

		     



		3

		     

		     



		4

		     

		     



		5

		     

		     







1       ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







____________________________









2       ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







____________________________









3       ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







____________________________





4       ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







____________________________







5       ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)



		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







____________________________







Seite 3 von 3



Seite 2 von 4



image1.jpeg




		Vergabeverfahren „Full-Service-Agenturleistungen für Marketing- und 
Kommunikationsmaßnahmen“

Az.: […]



		[image: U:\Mandatsarbeit\17-00620 BBB Marketing\1_Vorbereitung\BBB-Logo.bmp]







		

		

[image: ]

















[bookmark: _GoBack]Formblatt Anlage 6

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
(Ziffer III.1.2) der EU-Bekanntmachung - Jahresumsatz)

(vom Bewerber bzw. jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft sowie Dritten, 
auf deren Fähigkeiten sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft zum 
Nachweis seiner oder ihrer Leistungsfähigkeit und Fachkunde stützen möchte, 
abzugeben; sofern zutreffend)





		Name des Bewerbers/

		     



		des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft[footnoteRef:1]*)/ [1: *) Bei einer Bewerbergemeinschaft muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft dieses Dokument separat ausfüllen und seine individuelle Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung nachweisen.] 


		     



		des Dritten 

		     



		Anschrift:

		     









Gesamtumsatz

In den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren vor Ablauf der Teilnahmeantragsfrist haben wir folgende Umsätze erzielt:

		Geschäftsjahr

		Umsatz (netto)



		

		      EUR



		

		      EUR



		

		      EUR





Spezifischer Umsatz

In den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren vor Ablauf der Teilnahmeantragsfrist haben wir in dem Tätigkeitsbereich des hier zu vergebenden Auftrags folgende Umsätze erzielt:

		Geschäftsjahr

		Umsatz (netto)



		

		      EUR



		

		      EUR



		

		      EUR









Mindestanforderungen

[bookmark: _Hlk512372897]Die Mindestanforderungen sind in der EU-Ankündigung an der entsprechenden Stelle definiert. 

Der Nachweis zu den oben aufgeführten Angaben ist beispielsweise mittels entsprechender Jahresabschlüsse / Geschäftsberichte zu erbringen. Diese sind neben diesem Formular entsprechend hochzuladen. 



     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)

		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
(Ziffer III.1.2 der EU-Bekanntmachung - Insolvenz)

(vom jedem Bewerber bzw. sofern zutreffend von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft / des Konsortiums sowie von Dritten, auf deren wirtschaftlich und oder finanzielle Eignung sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft beruft, abzugeben)

[bookmark: _GoBack]




		Name des Bewerbers/

		     



		des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft[footnoteRef:1]*)/ [1: *) Bei einer Bewerbergemeinschaft muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft dieses Dokument separat ausfüllen und seine individuelle Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung nachweisen.] 


		     



		des Dritten 

		     



		Anschrift:

		     











Hiermit erklärt der Bewerber / das Mitglied der Bewerbergemeinschaft / der Dritte, dass kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder der Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist bzw. eine Bestätigung des Insolvenzverwalters, dass die rechtskräftige Bestätigung eines Insolvenzplans (§258 InsO) vorliegt.



     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)

		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
(Ziffer III.1.2 der EU-Bekanntmachung - Liquidation)

(vom jedem Bewerber bzw. sofern zutreffend von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft / des Konsortiums sowie von Dritten, auf deren wirtschaftlich und oder finanzielle Eignung sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft beruft, abzugeben)

[bookmark: _GoBack]


		Name des Bewerbers/

		     



		des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft[footnoteRef:1]*)/ [1: *) Bei einer Bewerbergemeinschaft muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft dieses Dokument separat ausfüllen und seine individuelle Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung nachweisen.] 


		     



		des Dritten 

		     



		Anschrift:

		     











Hiermit erklärt der Bewerber / das Mitglied der Bewerbergemeinschaft / der Dritte, dass sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 



     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)

		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
(Ziffer III.1.2 der EU-Bekanntmachung - Versicherung)

(vom Bewerber bzw. jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft sowie Dritten, 
auf deren Fähigkeiten sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft zum 
Nachweis seiner oder ihrer Leistungsfähigkeit und Fachkunde stützen möchte, 
abzugeben; sofern zutreffend)





		Name des Bewerbers/

		     



		des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft[footnoteRef:1]*)/ [1: *) Bei einer Bewerbergemeinschaft muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft dieses Dokument separat ausfüllen und seine individuelle Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung nachweisen.] 


		     



		des Dritten 

		     



		Anschrift:

		     







Projektbezogene Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung

(- Zutreffende Alternative bitte ankreuzen -)

|_|	Eine Versicherung mit den gemäß k_Annex 11 (Versicherung/Insurance) geforderten Deckungssummen haben wir bereits abgeschlossen und weisen dies nach durch die beigefügte Anlage. Uns ist bekannt, dass ich/wir bei Nichtvorliegen der Bescheinigung ausgeschlossen werden kann/können.

|_|	Wir verpflichten uns, unmittelbar nach Erhalt des Zuschlages, die gemäß k_Annex 11  geforderten Versicherungen abzuschließen und für die Dauer der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten sowie eine entsprechende Bescheinigung unaufgefordert vorzulegen.

Mindestanforderung: 	

Diese sind k_Annex 11 zu entnehmen.  

     ,      

(Name des Unterzeichners, Unternehmensbezeichnung)

		Ort: 



     

		Datum: 



     

		Firmenstempel und Unterschrift







__________________________
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